ANMELDUNG (6zAF0007)

Reise: SUDAFRIKA

07.11.2026 bis 19.11.2026 (13 Tage)

Esther Dixa Studienreisen
Schwarzwaldstr. 7
D-77975 Ringsheim
Tel. 07822-896761
Fax 07822-896763
esther@dixa.de

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer inkl. Flughafengebiihren/Kerosinzuschlag®)

ab 21 Teilnehmern 4.250,00 EUR

*) auf Flughafengebiihren/Kerosinzuschlag haben wir keinen Einfluss, evtl. Erhbhungen seitens der Fluggesellschaft vorbehalten!

O Doppelzimmer mit

(vorbehaltlich des Vorhandenseins eines Zimmerpartners! Anderenfalls Unterbringung im Einzelzimmer gegen Aufpreis von 710,00 EUR)

O Einzelzimmer (Aufpreis: 710,00 EUR; nur in begrenzter Anzahl verfligbar)

1. Teilnehmer

2. Teilnehmer

Familienname identisch mit dem Ausweispapier

Familienname identisch mit dem Ausweispapier

O Ich erklare mich damit einverstanden, dass die Blass Travel GmbH mir einen
Newsletter per E-Mail zusendet. Meine Einwilligung kann ich jederzeit
gegeniiber der BlassTravel GmbH per Mail an info@blasstravel.com
widerrufen.

Vornamen Vornamen

Strale Hausnummer StraRe Hausnummer

PLZ Wohnort PLZ Wohnort

Telefonverbindung Telefonverbindung

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsdatum Geburtsort

E-Mail ..o E-Mail ..o

O Ich erklare mich damit einverstanden, dass die BlassTravel GmbH mir einen
Newsletter per E-Mail zusendet. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegeniber
der Blass Travel GmbH per Mail an info@blasstravel.com widerrufen.

Reisepass (erforderlich)
Bitte schicken Sie uns eine Kopie der Lichtbildseite!

Reisepass (erforderlich)
Bitte schicken Sie uns eine Kopie der Lichtbildseite!

Ich wiinsche ein Angebot fiir folgende
Versicherung:

[ Allianz Reiseriicktritt-Schutz Smart (Reiseriicktritt- und Reiseabbruch-
Versicherungen; mit und ohne Selbstbehalt)

[ Allianz Reise-Krankenschutz (Reisekranken-Versicherung
inkl. Kranken-Ricktransport; ohne Selbstbehalt)

[ Allianz Reiseschutz-Paket Smart mit Reise-Krankenversicherung

(Reiserucktritt-Versicherung, Reiseabbruch-Versicherung,
Reisekranken-Versicherungen inkl. Kranken-Rucktransport;
Reisegepack-Versicherung; mit und ohne Selbstbehalt)

[ keine Versicherungen gewiinscht

Ich wiinsche ein Angebot fiir folgende
Versicherung:

[ Allianz Reiseriicktritt-Schutz Smart (Reiseriicktritt- und Reiseabbruch-
Versicherungen; mit und ohne Selbstbehalt)

[ Allianz Reise-Krankenschutz (Reisekranken-Versicherung
inkl. Kranken-Rucktransport; ohne Selbstbehalt)

[ Allianz Reiseschutz-Paket Smart mit Reise-Krankenversicherung

(Reiserucktritt-Versicherung, Reiseabbruch-Versicherung,
Reisekranken-Versicherungen inkl. Kranken-Rucktransport;
Reisegepack-Versicherung; mit und ohne Selbstbehalt)

[ keine Versicherungen gewiinscht

Die Anzahlung von 250,00 EUR pro Person wird nach Eingang der Buchungsbestadtigung auf das Konto der

Blass Travel GmbH Uberwiesen.

[J Von den umseitigen Reisebedingungen habe/n ich/wir Kenntnis genommen. / Informationen zu den Regelungen
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Formblatt zur Unterrichtung der Reisenden bei einer
Pauschalreise nach § 651a BGB finden Sie auf unserer Homepage unter www.studienreise.org.

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift




ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN FUR REISEVERTRAGE

1. Abschluss des Reisevertrages

Mit dar Anmeldung bietet der Kunde der Blass Travel GmbH, Ezbergerstr. 5,
78224 Singen, im weiteren Reiseveranstalter genannt, den Abschluss eines
Retsaverirages verbindlich an.

gliltig ab 1.8.2008

Er"" dam Fei |

den _auf die in Anspruch genommenan

Il. Bel Flugpauschalrelsen mit Bedar rkeh lischatt antfallenden Teail das R . sofern diese Leistungen firihn
(Charter): von Imeresse waren.
bis 29.Tag vor Reiseantit EUR 128,- D: Der Rel de kann unbeschadet die Mind g oder die Kindigung

Il. Bel Flugpauschalrelsen mit Linlenfluggesellschaften:

Die Anmeldung kann schrftiich, dlich ader fi dlich 1.bei Einzel-IT bis 30.Tag vor Reiseantritt EUR 128,-
warden. Sle arolgt durch den Anmelder auch fir afle in der Anmelmng 2bei Gruppen-IT bis 95.Tag vor Reiseantritt EUR 128,
mitaufgef Ghrten Teilnahmer, fir deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie Il Bel Omnibus: )
fir seine eigene Verpllichiung einsteh, safem er eine enisprechende bis 22 Tag vor Reiseantrit EUR 52-

te Verpflichtung durch ausdrickl und d Elarung  IV. Bel Bahn:
Gbamammen hat. bis 30.Tag vor Peiseantrt EUR 128,-
Der Verirag kommt mit der Annahme durch den Pe fter zustand Umbueh ne des Kunden, die nach Ablauf der Frisien erfaigen,
Dia Annahme bedarf keiner b Form. Bai \ hiuss wird der

Feiseveranstalter dem Kunden die Reisebestatigung mit dem Sicherungs-
schain im Sinne § 651 k BGB aushandigen.

Woeicht der Inhalt der Reisebestatigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so llegt
ain naues Angebot des Relseveranstalter vor, an das er fiir die Dauer von 10
Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen
Angebotes zustanda, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem
Faiseveranstalter die Annahme eddart.

2 Bszahlung
a) Mit Ver i) kann eine werhalh geringe Anzahlung bis
zur Hahe von zehn wom Hundert des Heuseprecses héchstens jedoch 2.% -

kannen, sofem ihre Durchfihrung Oberhaupt maglich ist, nur nach Rlcktritt
vom Reiseverrag zu Bedingungen gemaB Ziffer 5.1.und glelchzelfiger
Neuanmekdung durchgefihrt wesden. Dies gift nicht bel Umbuchungswin-
schen, die nur gerngfiigige Kosten verursachen.

5.3, Der Kunde hat die Maglichkeit nachzuweisen, dass ein Schad ck

wegen MNichterfGllung verlangen, es sel denn, der Mangel der Relse
beruht auf einem U d, den der Rel lter nicht zu vertreten
hat.

11. Beschrankung der Haftung

11.1. Die verragliche Haftung des Retk I
Kérperschiden sind, ist auf dan dreifachen Rei
1. soweit ein Schaden des Reisenden wadar vmsétzhch nach gab fahrassig
herbaigel ihrt wird oder

2. soweit der Resweranslaner fn]r ainan dem Reusendeﬂ antstehendan

l]r“ hiden, dle nicht

nicht oder in gedngerer Héhe entstanden ist, als die unter Ziffer 5.

Stornopauschalen.

54. Bls zum inn kann der Rel verlangen, dass statt selner
eln Dritter in die Rechte und Pilichten aus dem Relsevertrag eintritt. Der
Relseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn
dieser den besonderen Relseerfordernissen nicht genligt oder seine

EUR, geforder werdan. Mit Ver wird ain Sich. n Tellnahme gasa&z}lehe Vorschriften oder behérdliche Ancrdnungen

gemal § 651 k BGB ausgehandigt. Die Anzahlung wird auf den R '

angarachnet. Trm ain Dnmar in den Vertrag ein, so haften er und der Reisenda dem
by Die Restzahlung wird fallig wie im Einzelfall vereinbart. als huldner fir den R isund die durch den
c) Sollte keine Verainbarung getroffen sein, wird sie fallig, wenn die Reise Emlnndes Dritten entstehandan Mehrkasten.

nicht mehr aus den in Ziffer 7b) oder 7.c) genannten Grinden abgesagt

werden kann und dem Kunden ein Sicharungsschein im Sinne von § 651k 6. Nicht in Anspruch gsnomrnsnsn Leistungen

Abs. 3 BGB (bargeben ist. Dauert die Reise nicht langer als 24 Stunden, Nimmt der R 1 infalge vo(zemger Rilckraise

schliefit sie keine Ubernach ain und db igt der Rt is 75, oderaus den Grinden nicht in , 50 wird sich dar

EUR nicht, so darf der volle Reisepreis auch ochne andk aines bai den Lei e um Elstanung der arsparen

Sicherungsscheines verlangt werdan. Aufmrdungan bemihen. Diese \Ferpﬂx:l'ﬁung entfallt, wenn es sich um wallig
dy Die Untedagen werden dem Kunden nach seiner Wahl unverziiglich nach unerhebliche Leistungan handelt oder weﬂn alner Emanung gesetzliche oder

Eingang seinar Zahlung baim \ieransmltenﬁeeebﬂm.flnsmunan zugesandt behéndliche B ungen entgeg

ader gegen Zahlung beim Itar/Peisabdn/Insti digt

bzw. beim Vombemitungstreffen fir die Reise lbergeben. 7. Riicktritt und Kiindigung durch den Reiseveranstalter

Der Rei er kann in folgenden Fallen vor Antritt der Reise wvom

3. Leistungen Reisevertrag zurlickireten oder nach Antitt der Reise den Peiseverrag

Woelche Letstungan vertraglich vereinbar sind, ergibt sich aus den Leistungs-
beschrelbungen im Prospekt und aus den hierauf bezugnehmenden Angaben
in der Reisebestaligung.
DIe im Pmspakl enthaltenen Angaben sind fir den Relseveranstalter
bi Der R behdlt sich Jedoch ausdriicklich vor, aus
hlich b hitl erheblichen und nicht vorhersehbaren Grinden
vor Vi eine And g der Prospektangaben zu erkliren,
liber die der Relsende vorbel Buch Ib dndlich inf lert
wird.

4. lestung- und Pralsandsmngsn
ader @inzelnar R von dem inbar-
ten Inhalt des Reiseverrages, die nach Verragsschluss namnd;g werden

Kindigen:

al Ohne Ehha'h.ng efﬂe{ Frist
Wann dar R die Durchf der Raise ainar Abmah-
nung des Reiseveranstalters nachhaltig stért ader wenn ar sich in solchem
Mafie verragswidrg verhalt, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
garachtfartigt ist. Kindigt der Reiseveranstalter, so behalt er den Anspruch
auf den Reisepreis; ar muss sich jedoch den Wert der argparten Aufwen-
dungen sowie diejenigen Voreile anrechnen lassen, die er aus einer an-
derweitigen Verwandung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen
erlangt, einschiiellich der ihm von Leistungstragem guigebrachien Betra-

oe.
bt Bis 2 Wochan vor Relsaantritt
Bei Nichtamel e . oder behémdiich fasigalagt

und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glaub

wurden, sind nur gestatiet, soweit die And ader Abwek nlchl
arhablich sind und den Gesamt hnitt der gebuch Reise nicht beein-
frachiigen.
E P

bleiben unberlhr, soweil die gednder-
‘en Laistungan mit Mangein behaftat sind.

Dar Reiseveranstater ist vempflichtet, den Kunden Ober Leistungsandemungen
oder -abweichungen umverziglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird
ar dam Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rickidtt
anbiaten.

Dar Reisaveranstalter behalt sich vor, die ausgeschr;ehenen und mut der

Mind: inehmerzahl, wem |n der Reseausschrebung fir die entspre-
chende Retse auf aine Mind: i wird. In jedam
Fall ist der Reiseveranstalter varpflichtet, den Kunden umwerziiglich nach
Eintritt der Voraussetzung fir die Nichidurchflhrung der Peise hiervan in
Kanntnis zu setzen und ihm die Ricktrittseddlaning umverziglich zuzulaiten.
Der Kunde arhilt den eingezahiten Reisepreis unverziglich zurlick. E‘mlhe

Schaden allein wagen aines \ aines Leistung v 1

lich ist.

11.2. Der Reiseveranstalier haftet nicht fir Leustungss‘tdmngen im Zugam-
h mit L dia als Framdk it werden

{z.B. Sp It Th b hi ! usw.) und die in

der A hreibung Alckich ale Fremdeisning osh ich

werden.

11.3. Ein Schadansersatzangpruch gegen den Reiseveranstlter ist insowait
baschrank! oder ausgeschlossen als aufgrund Internationaler Obereinkom-
men oder aul solchen haruhandan gasmzllchan Vorschriften, die auf die

von ainem L ager zu erbr nan den sind, ain
Anspruch auf Schad z gegen dan L a nur unter b
ten \ zungen oder Beschrank

gelmnd gemacht werden kann
ader unter bestimmten \ zungen ist.
11.4. Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfracht-
fuhmls 2u, 50 mgeh sx:h de Haftung nach den Besnmmungen des Luftver-
705 A mit den Internati van
DenHaag" dalajara und dar M. lar Varainb {nur fir
Fllige nach USA und Kanada). Diese Abkommen heschrénken in dar Ragel
die Haftung des Lufifrachtfihrers fir Tod oder Kérpervedetzung, sowie fiir
Verduste und Beschadigung von Gepack. Sofern der Reiseveranstalter in
anderen Fallen Leistungstrager ist, haftet er nach den fir diese geltendan

Bastimmungen.

11.5. Kommt dam PFak Itar bai Schiffs die Stellung einas
vearraglichen Readers zu, so regelt sich dia Hahung auch nach den Bastim-
mungen des Handelk rhuches und das B hifffah 7as

12. Mitwirkungspflicht
Dar Reisende igl vemflichtat, bei aufgetretenen Lsistungsstdrungen im

Rahmen der gesetziichen Basti mitzuwirk aventuele zu
vameidean udergenﬂg zu hahen

Der Raisend |s1 b L saina B d

lich der artlich i: Zur k zu geban. Diase ist beauftragt, flr

Abhilfe zu sorgen, safern dies maglich ist. Unterasst der Reisende schuldhaft,
ainen Mangel anzuzelgen, so tritt ein Anspruch auf Mindarung nicht ein.

13. Ausschluss von Anspriichen und Verjahrung

Anspriiche wegen nicht wertragsgemaBer Edringung der Reise hat der
Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vomesehener Beendigung
der Reise gagenlber dem Relseveranstalter geltend zu machan. Nach Ablauf
de( Fnst kann der Re'serde Anspriche geltend machen, wann_ar achne

ken an dar Einh g der Frist verind { worden ist Ve glk

Anspriiche des Reisenden verjahren nach einem Jahr (§ 651g Abs. 21V.m. §
651 m Satz 2 BGB). Die Vedahrung baginnt mit dem Tag, an dem die Reise
dam Vertrag nach enden sollte. Hat der Reisende solche Anspriiche geltend
gemacht so ist die Verjfdhrung bis zu dem Tag gehammt, an dem der

bermits zu einem friheren Zeitpurkt ersichtiich sein, dass die Mind
nehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Reiseveransialler den
Kunden davon zu unterrichten.

¢} Bis 4 Woehan vor Ralseantritt
Ein Rig ht des Reise | besteht nur, wann er die dazu
fihrenden Umstande nicht zu verantworten hat (z.B. kein Kalkulationsfeh-

Buchung bestatigten Preise im Fall der Erhah ar

oder der Abgaben fiir bestimmte Laistungen, me Hafen- oder Flumafenge
bilhren ader eine And der fiir die betreff Faigsa Wachsel-
kurse, in dam Umfang zu Andarn, wia sich die Erhdhung der Beférdamungskos-
en oder der Abgaben fiir bestimmte Leistungen pro Person bzw. pro Sitzplatz
auf den Reisepreis auswikl, sofem zwischen Verragsschluss und dem
wvarginbarten Reisatermin mehr als 4 Monate liegen.

Im Falle emer nachtréghchen Andarung des Reisepraises ader emer.ﬂnde{ung
ainar hat der Fu dan R
unverziglich, spéteslans jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davan in Kenmms
zu setzen. Preiserhfhungen nach diesem Zeitpunkt sind mcm zuIAssug Bai

dig A dche schifthich zurlckweist, Anspriche aus
unerlaulmrHandungwrjahmnmdecJahn}n

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Relseveranstalter steht daflir ein, S horige des In
dem die Relse angeboten wird, (iber Bestimmungen von Pass-, Visum-

lar) und wenn er die zu einem Rickiritt fihrenden Umstand. hweist und

und G« dhel hriften sowle deren eventuelle Anderungen vor

wann er dem Reisenden ein vargleichbares Ersatzangebat ireitet hat.
Wird die Reise aus diesem Grund abgesagt, so ermal der Kunde den
aingezahlten Reisepreis unverziglich zurlck. Zusatzlich wird ihm sein
Bjchungsaufwand pauschal erstaftet, sufern ar van ainem Ersatzangebat
das R lters keinen h macht.

8. Authebung des Varlmgss wegen auﬂerqemhnllc har Umstande
Wird die Reise infolge bei Ver héherer

P{eeerhdhungen um mehr als 5% oder |m Faﬂ elner q
dar R n

ainar ist htigt, ohne Gebih
vom Resevertrag zun]dazmreten adar die Teuln.ahme an ainar mindestens
h Reise zu ved wenn dar B Iter in der Lage ist,

aine solkche Relse ohne Mehmprais fir den Reisenden aus seinem Angebot
anzubiaten.

Dar Retsande hat diese Rechte unverziigich nach der Erklarung des Reisae-
veranstalters (ber die Praiserhhung bzw. Anderung der Reiselaistung dissem
gegenliber geltend zu machen.

5. Riicktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen
5.1. Der Kunde kann jederzelt vor Resebegum wvon der Reise zurﬂdstrelen
Mafigeblich ist der Zugang der Rick wldrung beim Ret

Gewalt arhablich erschweart, gefahrdet oder beemtrécht;gl =0 kinnen sowehl
der B als auch der Reisende den Verrag kindigen. Wird der
Vertrag gekindigt, so kann der Reiseveranstalter fir die bereils edrachten
oder zur Beendigung der Reise noch zu erdrngenden Reiseleistungen eine

Rel Itt zu unterrichten. Fir Angeh&rige anderer Staaten gibt das
zustindige Konsulat Auskunit.

Dar Retseveranstalter haftet nicht fir die rechizeiige Ertellung und den
Zugang notwendiger Visa durch die Jewe'hge dplamatsche \femutung, wann
der Reisende den Rei mit dar B hat, es sal
denn dass der Reiseveranstalier die Va'zdgerung zu werraten hat. Der

Faisende ist fir die Einhalt aller fir die D h ung dar Reise wichtig
Volschnﬁen sabst tlich. Alle Nachteile, i o die Zahlung
van Rick kosten, die aus der Nichtbefok dieser Vorschriften emwach:

=an, gehen zu seinen Lasten, ausgenammaen wann ske durch eine schuldhafte
Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt sind.

Entschadi f 15. Unwir it einzelner Besti ingen
Woeiterhin ist der Reiseveranstalter vempflichtet, die notwendigen M. hi Die Unwirk keit ainzel Besti das Rat hat nicht die
zu traffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rickbeférderung umfasst, den Ui e keit des Rai: ages zur Folge.
Reisendan zurlick zu beférdern. Die Mehrk fir die Rickbefdrnd sind
won den Partelan je zur Halfte zu tragen. Im lbrigen fallen die Mehrk dam 16. Geri

Reisenden zur Last.

9. Haftung des Reiseveranstalters
91. Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspiichl eines
dentlichen Kauf far

Dam Kunden wird ampfahien, dan Ricktdtt schriftich zu adlinn.

Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurick oder tritt er die Beise nicht an, so
kann der Retseveranstalter Ersatz fiir die getroffenen Reisevorkehrungen und
fir seine Aufwendungen verlangen. Bei der Errachnung des Ersatzes smd

1. die gewissenhafle Rai barailung:

2. die sorgfaltige A hi und U h dar Lei

3 die Ruchngken der Beschrelbung aller in den Katalogen / Prospeklen
R sofem der Ret Iter nicht geman Ziff.

Jvor) hi aine Andern ng der Prospakiangaben adlarn hat,

dhnlich ersparte Aufwend und gemﬂhnhcn glich
Verwend der Raiseled zu bericksichtigen
Der Reiseveranstalier kann diesen E uch unter Barlcksichty der

nachsmhe ndan Ghedarung nach der Naha des Zaitpu nktes des Rﬂclﬁnns zum

4. die ordnungsgemafe Erringung der verraglich vereinbanen Reiselaisiun

gan.
92 Der Reseveranstaher haftet fir ein Verschulden der mit der Leistungs-

inn in einem pro. zum

Parson.

Reisepreis pauschaliere n.

I Flugpauschalrelsen mit Bedarisluftverkehrsgesell schaften (Charter)
bis 30 Tage vor Relseantritt 2(Fh
ab 29bis 22 Tag vor Reiseantritt 3096
ab 21.bis 15.Tag vor Reiseantritt  35%
b 14.bis 7. Tag vor Relseantritt 45%
ah 6. Tag vor Reiseantdtl 55%

Il. Flugpauschalrelse mit Llnlmﬂuggasdlscrulmn
bis 61.Tag vor Peiseantrift

bis 41.Tag vor Peiseantritt 25‘3&’=

ab 40.bis 21.Tag vor Retseantritt 45%,

ab 20bis 8.Tag vor Reiseantritt 65%

ab 7.bis 1.Tag vor Retseantritt A0%

Abreisetag (no show) 0%

Wir behalten uns die B h des konk -had vor.
Ill. Omnibus V. Bahn

bis 61.Tag vor Reiseantritt 10%
b 50.bis 22 Tag v. Relseantritt 25%

bis 40.Tag vor Reiseantritt 10%
ab 39bis 22 Tagv. Re@seamrin 25%

10. Gewahrleistung

A: Abhille

W'»rd die Reise mchr verragsgemal edracht, so kann der Reisends Abhilfe
. Dar er kann auch in dar Weise Abhilfe schaffen,

dass er aing gleucnmmge Ersatzlaistung erbringt. Der Reisaveranstalter kann

dia Abhiffe vernwelgern, wenn sle einen unverhdltnismaBigen Aufwand

arfordert.

B: Minderung des Relseprelses

Fir dia Dauer einer nicht verragsgemaien Erhnngung dar Rese kann der
Paisanda ainae hende Herabsetzung des Rak verlangen
{Minderung). Der Reiseprets ist in dem Verhilinis herabzusetzen, in welchem
zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfrelem Zustand zu dem
wirklichen Warl gestanden haben wiirde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit
es der Reisende schuldhaft untertasst, den Mangel anzuzeigen.

C: Kiindigung des Vertrages
Wurd aine Reise infolge eines Mangels erheblich beeintrachtigt und leistat der

ab 21. bis 7.Tag v. Reissantritt 40% ab 21bis 15.Tagv. R it 40%
ab 6. bis 1. Tagv. Reiseantritt  80% ab 14.Tagvor Retssantrit 80%
am Abreisatag (no show) 0% am Abreisetag (no show) 90%

5.2. Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung der Reise fiir em&n
Tamin, der innerhalb des lichen G hereiches der Rei

bung I;egt Anderungen hinsichilich des Raisetermins, des Raisezisls, dee
Ores des Reiseantrifis, der Unterkunft oder der Bafdnd: o

men {Umbuchung) kann der Retsave Itar bai Einh. der nachstehen-

Iter innarhalk einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann
der Reisenda im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Relsevertrag -
in seinem eigenen Imeresse und aus Beweissicherungsgriinden zweckmafig
durch schriffiche Erklarung - kilndigen. Dasselbe gilt, wenn dam Reusenden

die Reise infolge eines Mangels aus wichigem, dem R

erkennbaren Grund nicht ist. Dar B ainer Frist flr die
Ahhulfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhiffe unmdglich st oder vom

den Fristen ein Umbuchungsentgelt pro Reisenden erhaben.

I uerwe;gert wird oder wann die safamqe Kn]ndgung des
\fertrages durch ein b cls des Peisend wind,

Dar Reisende kam den Relseveranstalter nur an dessen Siz verklagen. Fir
Klagen des Rk i} gegen den Reisenden ist der Wohnsilz des
Reisandan maBgebend, es sai denn, die Klage richtet sich gegen Volkaufleute
oader Parsonen, die keinen allgemeinen Gernchisstand im Inland haben, adar
gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder
gewdhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland vedagt haban, oder deren Wahnsilz
adar gewdhnliche Aufenthaltim Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bakannt ist.
In diesen Fallen ist der Sitz des Reiseveranstalters maigebend.




	Reise: SÜDAFRIKA
	□ Einzelzimmer (Aufpreis: 710,00 EUR; nur in begrenzter Anzahl verfügbar)


